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Allgemeines
Nachfolgende Hinweise gelten für Dampfkesselanlagen mit
Dampferzeugern bzw. Heißwassererzeugern der Gruppe II
gemäß TRD 701 bzw TRD 702.

Erlaubnisvorbehalt/Prüfungen gemäß Betriebs-
sicherheitsverordnung (BetrSichV)
Gemäß § 13 bedürfen Dampfkesselanlagen mit einer
Temperatur von mehr als 110°C die gemäß Richtlinie 97/23/
EG (Druckgeräterichtlinie) Anhang II Diagramm 5 in der
Kategorie IV eingestuft sind (Wolf MK-2-1020) bei Montage,
Installation und Betrieb der Erlaubnis der zuständigen
Behörde (z. B. Gewerbeaufsichtsamt).
Gemäß § 14 müssen überwachungsbedürftige Anlagen
(Druckgeräte gemäß 97/23/EG) vor der Inbetriebnahme
durch eine zugelassene Überwachungsstelle geprüft wer-
den. Diese Prüfung kann bei Druckgeräten gemäß 97/23/
EG die gemäß Anhang II Diagramm 5 in Kategorie I od. II
eingestuft sind durch eine befähigte Person vorgenommen
werden.
Gemäß § 15 müssen überwachungsbedürftige Anlagen
(Druckgeräte gemäß 97/23/EG) einer wiederkehrenden
Prüfung unterzogen werden sofern diese gemäß 97/23/EG
Anhang II in die Kategorie III od. IV eingestuft sind. In der
Kategorie III gilt dies sofern das Produkt aus max. zul.
Druck PS und den maßgeblichen Volumen V mehr als 100
bar Liter beträgt.

Achtung:
Soweit zutreffend, sind bei der Installation und Inbetriebnah-
me dieses Kessels neben den örtlichen Bauvorschriften
und Vorschriften über Feuerungsanlagen noch folgende
Normen, Regeln und Richtlinien zu beachten:
TRD 411: Ölfeuerungen an Dampfkesseln.
TRD 412: Gasfeuerungen an Dampfkesseln.
TRD 509: Richtlinie für das Verfahren der Bauartzulassung
von Dampfkesselanlagen oder deren Teilen.
TRD721: Sicherheitseinrichtungen gegen Druck-
überschreitung.
DIN 1988: Technische Regeln für Trinkwasser-Installatio-
nen (TRWI).
DIN 3440: Temperaturregel- und Begrenzungseinrichtungen
für Wärmeerzeugungsanlagen.
DIN4750:Standrohre für Dampfabfuhr bei Druck-
überschreitung aus Dampfkessel- und Heizungsanlagen
mit zulässigem Betriebsüberdruck bis 0,5 bar; Anforderun-
gen.
DIN 4753: Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebs-
wasser.
DIN4755: Ölfeuerungsanlagen - Technische Regel
Ölfeuerungsinstallation (TRÖ) - Prüfung.

DIN 4787-1: Ölzerstäubungsbrenner; Begriffe, Sicherheits-
technische Anforderungen; Prüfung, Kennzeichnung.
DIN 4788 Teil 1: Gasbrenner ohne Gebläse.
DIN 4795: Nebenluftvorrichtungen für Hausschornsteine;
Begriffe, Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfung,
Kennzeichnung.
DIN 51603 Teil 1: Heizöle, Heizöl EL, Mindestanforderung.
DIN 18160-1: Abgasanlagen - Teil 1: Planung und Ausfüh-
rung.
DIN EN 230: Feuerungsautomaten für Ölbrenner.
DIN EN 267: Ölbrenner mit Gebläse - Begriffe, Anforderun-
gen, Prüfung, Kennzeichnung.
DIN EN 298: Feuerungsautomaten für Gasbrenner und
Gasgeräte mit oder ohne Gebläse.
DIN EN 676: Automatische Brenner mit Gebläse für gasför-
mige Brennstoffe.
DIN EN 12828: Heizungssysteme in Gebäuden - Planung
von Warmwasser-Heizungsanlagen.
DIN EN 12831: Heizungsanlagen in Gebäuden - Verfahren
zur Berechnung der Norm-Heizlast.
DIN EN 12953-6: Großwasserraumkessel: Anforderungen
an die Ausrüstung für den Kessel.
DIN EN 13384-1: Abgasanlagen - Wärme- und strömungs-
technische Berechnungsverfahren.
DVGW-TRGI 1986 Ausgabe 1996: Technische Regel für
Gasinstallation.
DVGW-Arbeitsblatt G 260/I: Gasbeschaffenheit.
DVGW W 551: Trinkwassererwärmungs- und Trinkwasser-
leitungsanlagen - Technische Maßnahmen zur Verminde-
rung des Legionellenwachstums.
TRF 1996: Technische Regeln für Flüssiggas.
VDI 2035 Blatt 1: Vermeidung von Schäden in Warm-
wasserheizanlagen - Steinbildung in Wassererwärmungs-
und Warmwasserheizanlagen.
VDE-Bestimmungen/TAB: Die Gasinstallation ist gemäß
den Technischen Anschlußbedingungen (TAB) des Gas-
versorgungsunternehmens und die Elektroinstallation ge-
mäß den VDE-Bestimmungen und den TAB des
Elektrizitätsversorgungsunternehmens auszuführen. Die An-
lage ist entsprechend vorgenannten Bedingungen zu betrei-
ben.
EnEV: Energiesparverordnung.
BImSchG: Bundes-Immissionsschutzgesetz in Verbindung
mit 4. BImSchV.
Beim Betrieb von Feuerungsanlagen dürfen die festgelegten
Grenzwerte nicht überschritten werden.
FeuVo: Feuerungsanlagen-Verordnung, Länderverordnung.
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